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Amtsblatt Mr Laibacher Ieitung Nr. l 34
Mittwoch den lä.Iuni 1870.

Grkenntnis,.
Da« l. t. i!audcsl,ericht als Preßgericht in Trieft hat mit dem

Erteuutnifse donl i i . d. M. , Z. :l8ijl,, das Verbot der Wcitervcr-
brcitung der 3ir. 1 der in Trieft «schrillenden Zcltschrist „ I I
tt»^ottiuc» ro8»o" vom 29. Mai l. I . wegen des Vergehens nach
8 Ai)5 St . O. ausgesprochen.

A u a s c h l i e ß r » , d r P r i v i l e g i e n .

Day l. l . Handelsministerium und das limiglich ungarische
Ministerium für i'aiidwn'thschllst, Industrie und Handel halien
nachstehende Privilegien verlängert:

Am 22. Apri l 1870.

1. Das dem Lanrenz Andrea«! Waldcmar Lnud nnd Edmund
Armau» ans Verbesserungen in der Fabrication von Brochen.
Hnöpfen, Solitärcn und anderen Inwelu-r- nnb Verzierung«
Artikeln unterm 16. Mtirz 186!> ertheilte ansschliehcndc Privilegium,
auf die Dauer deS zweiten Jahres.

2. Das den, John Baillie auf ciuc Verbesserung an den
Puffer-, Zug nnd Trag-Schnecken (Volut Spiralfedern) nnlcrm
8 Mai 185« ertheilte, seither an dessen Witwe Barbara Vaillic
«vergangene auSschlieszeude Privilegium, auf die Dauer dcö drei-
zehnten, vierzehnten und sllnfzehnten Jahres.

Am »0. April 1870.

A, DaS dcm Lorcnz Ncmella auf eine Vcrbcsserunss der Frucht-
Putz- und Rollmaschinen unterm L.April 1859 ertheilte ausschlie-
ßende Privilegium, auf die Dauer deS zwlllftcu Jahres.

4. Das dem Andrea« Üinl auf eine Verbesserung seiner pri-
vilegirten Nußpomadc unterm 30. April 18«« ertheilte ausschlie-
ßende Privilegium, auf die Dauer dcS filnften Jahres.

5. DaS dem John«» Pischof auf die Erfindung einer (Äruben-
,c. Lampe, womit statt Oel Petroleum zur Verwendung lommt.
unterm 24. MUrz 18»!!) ertheilte ausschließende Privilegium, auf
t,e Dauer des zweite» Jahres.

6. Das dem Mathias Augnsiin Koch auf die Erfindung eine«
Fluide«, wodurch die Wanzen und Inscclcn angenbl,cklich gctüdtct
werben und die Brut totol zerstört wird, unlcrm 10. April 18U!>
ertheilte ausschließende Privilegium, ans die Dauer dcS zweiten
Jahres.

7. Das dcm Pierre Angnstin Samuel auf die Erfindung
tiner direct wirlciidr» Dmnpfpnmpe »nlcrm 29. April Itt<i8
ertheilte unSschließendc Plivilsginn, , n»f die Dnucr dcs diitleu
IahlcS.

8. Das der Firma Vizard ä i,'abarrc auf die Erfindung
von Vorrichtungen zum Einlagern des Petroleum« und anderer
Ocle oder entzündbarer Stoffe unterm I I I . I uu i 1867 ertheilte
mlsschließrndc Privilegium auf die Dauer dcS vierten Jahres.

9. DaS dcm I . Mcchr und A. Fehler auf eine Verbessern»«,
nn den sich selbst ciufärbcndcu Stampiglien unterm 14. April
1865 ertheilte llusschließendc Privilegium, auf die Dauer des
sechsten Jahres.

Am 4. Mai 1870.
l l). Die dcm Anton Niegel ertheilten 'lrivilegicn, und zwar:

») das Privilegium vom 7. April 18«! auf die Erfindun;, ge-
preßte Mincrallohle zu Stande zu bringen; d) das Privilegium
vom 3 Juni 1 «1 auf riuc Verbesserung der Erfindung, ge-
preßte Minerallohle zu Stande zn bringen; «) das Prmllcgmm
vom 18. I u u , 1805) auf eine Verbesserung. Kohlentlcic jeder Art
in beliebig geformte Stücke, sogenannte Briquette, mittelst eines
eigenthümlichen Verfahrens zu verwandeln; und endlich ll) da«
Privilegium vom 23. August 1865 aus dic Enldcctung und Er.
finduug, gepreßte Kuhle, sogenannte Vriquc'lc. mit einem neuen
Bindemittel, „Migma" genannt, zu erzeuge», und zwar die beiden
Privilegien uul» u und l> jcdcS aus die Dauer dcS zehnten, jene
lm!) c und ci jede« auf die Dauer des sechsten Jahres.

Am 5. Mai 1870,
11. Das dem Paul Clari» auf die Erfindung eiueS eigen-

thllmlichen Verfahrens zur Entfernung der Haare und Wolle au
den Rohhäuteu, unterm 10. April 18«') ertheilte ansschließcndc
Privilegium, auf die Dauer des zwcileu Jahres.

Am 6. Mai 1870.

12. Dn« dem Heinrich Vocltcr auf eine Verbesserung seiner
privilcgirlen Papier-Holzsloffmaschiuc unterm 24. März 18«l»
"theilte ausschließende Privilegium, auf die Dauer des zweiten
Jahre«.

13. Das dem Placide Nezeranr auf die Erfindung eine« Sy-
stlMtS der hydro-atmosphärischen Kondensation, unterm 10. April
^ « ' crlhclllc ausschließendc Privilegium, auf die Dauer de«
zweiten IuhreS.
^ 14 Da« dem Simon Iassowch aus die Ersi','dm'N " ' "
kederlackes uuterm 2«. März I8«8 erthelltc ausfchllehcnde Pn .
"llrgium. aus die Dauer dc« dritten und vierten Jahres.

(199—1)" Nr. 4523.

Kundmachung.
Laut der Eröffunq des Herrn Ackerbaumim

sters vom 6. d. M . , Z^ 285!), wird in den kom-
menden Herbstfericn, und zwar vom Itt . August
bis 24. September l . I . , zur Begründung des land
wirthschaftlichen Fortbildungsunterrichtes ein land-
wuthschaftlicher Eurs m Graz für die Lehrer von

Stciermark, Kärnten und Kram, Küstenland und
Dalmatien abgehalten werden.

Zur Theilnahme an diefem Lchrcurse sind
nur Landfchullehrer berufen; Lehrer an Stadtschu-
len, Realschulen, Lehrerbildungsanstalten u. dergl.
können, insoferne es überhaupt thunlich ist, allen-
falls als Hospitanten auf ihre eigenen Kosten, und
selbst in diesem Falle nur in beschränkter Zahl,
zugelassen werden.

Jeder Theilnehmer erhält zur Hin- und Zurück-
reise die Vergütung der Eisenbahn-Fahrgebühren
dritter Classe oder sonstiger localcr Fahrgelegenhei-
ten ; ferner für die der Reise und dem Curse selbst
gewidmete Zeit ein Taggeld von 2 st. ö. W. —
Bei dem Antritte der Reise werden die Kosten der
Hinreise nebst einem Drittel der sechswiichentlichen
Sustentationsbeiträge von der k. k. Landesbehörde
als Borschuß ausbezahlt, wogegen der Nest der
Gebühren in zwei Raten in Graz zu beheben sein
wird.

Die Zahl der aus Kram für den Grazer
Lehrercurs aufzunehmenden Landschullchrer ist auf
acht festgesetzt.

Dies wird mit dein Beifügeu zur allgemei-
nen Kenntniß gebracht, daß diejenigen Landschulleh-
rer, welche in den fraglichen Lchrercurs aufgenom-
men zu werden wünschen, sich mittelst eines speziel-
len Bewerbungsgesuches im Wege der k. k. Be-
zirksbehörde

b i s zum 2 4. J u n i d. I .

an mich zu wenden haben.
Bor allem werden solche Lehrer berücksichtiget,

von welchen nachgewiesen wird, daß in ihren Ge-
meinden die Errichtung landwirtschaftlicher Fort-
bildungsschulen schon im Zuge oder demnächst zu
erwarten ist. Ferner haben solche Bewerber den Bor-
zug, welche noch nicht an einem der in Wien ab-
gehaltenen Lehrcurse Theil genommen haben, doch
können diese letzteren unter besonderen Umständen
in beschränkter Anzahl hiebci berücksichtiget werden.

Andere Berufungen oder Gnadengesuche in
dieser Angelegenheit werden nicht in Betracht ge-
zagen.

Laibach, am 10. Jun i 1870.
Der k. k. Landesprnsident in K r a m .

(196—3) Nr. 3071.

Licitatwns-Kundmachung.
I n Folge Erlasses der hohen k. k. Landes-

regierung vom 27. Ma i 1870, Z. 4202, werden
in diesen: Jahre nachstehende Bauten am Save-
stusse zur Aufführung kommen:

1. Die Slcinwurfshllstellulig im D. Z.
V / 4 - 5 der Saoc im Betrage von 731, f l. 18 lr.

2. Reconslluclion de» PcrschllcßungS-
wcrtcO gegenüber D. Z. V/2 mil 1388 ft, — lr.

3. Herstellung einer Sleinduhnc im D.
Z. V/3—4 am rcchtcn und eines ^ ^
Stcmumrfcö am Unten Ufer mit 1312 fl. oo lr.

4. Herstellung eines Lcilwcrtcs im D.
^. V / 3 - 4 mit . . . . 6 9 4 f l . 8 3 l r .

5. Verlängerung der Slcinbuhnc im D .
Z. V / 2 - 3 , n i t . . . 1873f i .b4lr .

0. Anschaffung t>cr Schiffözugscilc mit 34^ fl. — n .
Wegen Hintangabe dieser Arbeiten wird die

mündliche und schriftliche Minucndovl'.rhandlung

S a m s t a g den 18 . J u n i l . I . ,

von 9 bis 12 Uhr Bormittags, Uei der k. k.
Benrkshauptmannschaft Gurkfeld nac h den vorke-
aenden Bedingnisscn abgehalten. Es wird bemerkt,
daß dem Erstcher erforderlichen Fallt:s das aran-
sche Steintransportschiff gegen Abzi lg des hiefür
in Rechnung stehenden Abnützungsbet, nges zur Ber-
fügung gestellt wird.

Die Bauactcn liegen Hieramts zur Emsicht.

Gurkfeld, am 2. Jun i 1870.
Der k l. Vczi rlöhaufttmani»:

Ohvr insty.

(200) Nr. 40.

Edict.
Bon der k. k. Notariatskammer in Laibach

wird hiemit bekannt gegeben, daß die Notariats-
acten des nach Luttenberg in Steiermark übersetz-
ten k. k. Notars K a r l t z ö c h t l v o n Idr ia in das
Notariatsarchiv bei dem k. k. Landesgerichte in Lai-
bach hinterlegt worden sind.

Laibach, am 7. Jun i 1870.

(193—3) Nr. 5409.

Kundmachung
zur Besetzung der Postmeisterstelle bei dem neu zu
errichtenden Postamte zu Niederdorf bei Reifniz
in Kram mit der Iahresbcstallung von Einhun-
dert und zwanzig Gulden und dem Amtspauschale
pr. vier und zwanzig Gulden.

Die Bewerber haben in ihren

b i n n e n v ie r Wochen

bei der k. k. Postdirection in Trieft einzubringen-
den Gesuchen das Alter, die gegenwärtige Beschäf-
tigung, die Schulbildung, das Wohlverhalten und
die Möglichkeit nachzuweisen, eine Caution von
200 f l . in Barem, hypothekarisch oder in 5perc.
Staatsschuldverschreibungen zu erlegen und zur
Postkanzlei eine geräumige, gut gelegene und wohl
versicherte Localität zu verwenden, und müssen vor
dem Dienstantritte die vorgeschriebene Prüfung aus
der Postmanipulation mit gutem Erfolge bestehen.

Trieft, am 4. Juni 1870.

K. k. Illistdircction.

(198—1) Nr. 5614.

Kundmachung.
M i t dein Gesetze vom 9. März d. I . , R.

G. B. Nr. 23, wurde die EinHebung von Berzugs-
ziusen fin- die im vorgeschriebenen Termine nicht
eingezahlten directen Steuern angeordnet.

Dieses Gesetz tritt vom 1. Ju l i d. I . ange-
fangen in Wirksamkeit und hat auf )ene Steuer-
contribuenten Anwendung, deren ordentliche Steuer-
gebühr sammt Staatszuschlägen den Betrag pr. 50 ft.
übersteigt.

Die Verzugszinsen werden für je hundert
und fiir jeden Tag mit 1.^ Kreuzer von dem auf
den festgesetzten Einhebungsterminen nächstfolgenden
Tage an, bis zur Abstattung der fälligen Schul-
digkeit, wenn diese nämlich nicht spätestens 14
Tage nach Ablauf des Einzahlungstermines erfolgt,
berechnet und eingehobcn; es werden sonach die in
Krain bestehenden Einzahlungstermine in Erinne-
rung gebracht, und zwar:

1. Die Grund- und Hausclassensteuer ist
allmonatlich bis zum letzten des Monates;

2. Die Hauszinssteuer
u.) in der Stadt Laibach vierteljährig, und zwar

1. Februar, 1. Mai , 1. Ju l i nnd 1. October
jeden Jahres,

1>) auf dem flachen Lande vierteljährig, und zwar
am 1. Jänner, 1. April, 1. Ju l i und 1.
October jeden Jahres;
3. Die Erwerbsteuer im ersten Monate jeden

Semesters, d. i. bis Ende Jänner und Ende Ju l i
jeden Jahres.

4. Die Einkommensteuer mit Ende jeden
Quartals, und zwar bis Ende März, Ende Jun i ,
Ende September und Ende December jeden Jah-
res bei dem betreffenden Steueramte zu berichtigen.

Hievon werden die p. t. Steuercontribuenten
in Kenntniß gesetzt, damit sie ihre Zahlungen so
einrichten, um sich vor Nachtheilen zu bewahren.

Stadtmagistrat Laibach, am 8. J u n i 1870.
Dr. Josef Tuppan, Vürgtrmeisttr.


